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§ 10 ZivMediatG Fachliche
Qualifikation

 ZivMediatG - Zivilrechts-Mediations-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.01.2022

1. (1)Fachlich qualifiziert ist, wer auf Grund einer entsprechenden Ausbildung (§ 29) über Kenntnisse und

Fertigkeiten der Mediation verfügt sowie mit deren rechtlichen und psychosozialen Grundlagen vertraut ist. Die

Ausbildung ist tunlichst in Lehr- und Praxisveranstaltungen solcher Einrichtungen, einschließlich der

Universitäten, zu absolvieren, die der Bundesminister für Justiz in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und

Lehrgänge für Mediation in Zivilrechtssachen eingetragen hat.

2. (2)Bei Beurteilung der fachlichen Qualifikation sind jene Kenntnisse und Fertigkeiten, die Angehörige bestimmter

Berufe, insbesondere Psychotherapeuten, klinische Psychologen und Gesundheitspsychologen, Rechtsanwälte,

Notare, Richter, Staatsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Ziviltechniker, Lebens- und Sozialberater, Sozialarbeiter,

Unternehmensberater oder Hochschullehrer aus einem einschlägigen Fach, im Rahmen ihrer Ausbildung und

ihrer Berufspraxis erworben haben und die ihnen bei Ausübung der Mediation zustatten kommen, zu

berücksichtigen.
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